
Multilaterale Sondervereinbarung RID 8/2009 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 des RID über die 
Beförderung von UN 3468 Wasserstoff in einem Metallhydrid-Speichersystem 

 
(1) Abweichend von den Vorschriften des Kapitels 3.2, Tabelle A und des Unterabschnitts 4.1.4.1 des RID, 

darf UN 3468 WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM oder WASSERSTOFF 
IN EINEM METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM IN AUSRÜSTUNGEN oder WASSERSTOFF IN EINEM 
METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT befördert werden, sofern fol-
gende Verpackungsanweisung eingehalten wird: 
 
1. Für Metallhydrid-Speichersysteme sind die besonderen Verpackungsvorschriften des Abschnitts 4.1.6 

einzuhalten. 
 
2. Durch diese Verpackungsanweisung werden nur Druckgefäße abgedeckt, deren mit Wasser ausgeli-

terter Fassungsraum 150 Liter und deren höchster entwickelter Druck 25 MPa nicht übersteigt. 
 
3. Metallhydrid-Speichersysteme, die den anwendbaren Vorschriften für den Bau und die Prüfung von 

Gas-Druckgefäßen des Kapitels 6.2 entsprechen, sind nur für die Beförderung von Wasserstoff zuge-
lassen. 

 
4. Sofern Druckgefäße aus Stahl oder Druckgefäße aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung verwen-

det werden, dürfen nur solche eingesetzt werden, die gemäß Absatz 6.2.2.9.2 j) mit der Kennzeich-
nung "H" versehen sind. 

 
5. Metallhydrid-Speichersysteme müssen den Betriebsbedingungen, den Auslegungskriterien, dem no-

minalen Fassungsraum, den Bauartprüfungen, den Losprüfungen, den Routineprüfungen, dem Prüf-
druck, dem nominalen Füllungsdruck und den Vorschriften für Druckentlastungseinrichtungen für orts-
bewegliche Metallhydrid-Speichersysteme entsprechen, wie sie in der Norm ISO 16111:2008 (Trans-
portable gas storage devices – Hydrogen absorbed in reversible metal hydride) festgelegt sind, und ih-
re Konformität und Zulassung muss in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 6.2.2.5 bewertet werden. 

 
6. Metallhydrid-Speichersysteme müssen mit Wasserstoff bei einem Druck befüllt werden, der den ge-

mäß Norm ISO 16111:2008 festgelegten und in den dauerhaften Kennzeichnungen auf dem System 
angegebenen nominalen Füllungsdruck nicht überschreitet. 

 
7. Die Vorschriften für die wiederkehrende Prüfung von Metallhydrid-Speichersystemen müssen der 

Norm ISO 16111:2008 entsprechen und in Übereinstimmung mit dem Unterabschnitt 6.2.2.6 durchge-
führt werden; die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf fünf Jahre nicht überschreiten. 

 
(2) Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben hat der Absender im Beförderungsdokument zu vermerken: 

 
"Beförderung vereinbart gemäß Abschnitt 1.5.1 des RID (RID 8/2009)". 

 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der CO-

TIF-Mitgliedstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von ei-
nem der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in 
den Hoheitsgebieten derjenigen COTIF-Mitgliedstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht 
widerrufen haben. 

 
 
Bonn, den 24. November 2009 
 
Die für das RID zuständige Behörde  
der Bundesrepublik Deutschland 
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Bau und Stadtentwicklung 
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Michaela Pritzer 


